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Röm isch-Katholische Ki rch gemei nde

0291.R.1 Benutzungsreglement für die Kirche und das Pfarreiheim St. Sebastian

Die Kirchenpflege Wettingen erlässt für die Benutzung und den Betrieb der Räumlichkeiten der Kirche
und des Pfarreiheims folgendes Reglement:

Grundsatz
Auf den Charakter der Anlage und der Räume (insbesondere des Kirchenraumes), die
Anwohnerinnen und Anwohner sowie die sonstigen Benutzerinnen und Benutzer der
Räumlichkeiten ist Rücksicht zu nehmen.

Zuständigkeit
Zuständig für die Verwaltung sind das Pfarreisekretariat und der Hauswart. Die gesamte
Korrespondenz (Gesuch, Reservation, Rech nu ngsstel lu ng) erfolgt ü ber die
Ki rchgemeindeverwaltu ng.

3. Gesuch Kirche
Für die Benutzung der Kirche (für Konzerte o.ä) ist in der Regel und im Voraus ein schriftliches
Gesuch an das Pfarreisekretariat zu richten. Das Gesuchformular kann beim Pfarreisekretariat
oder über die Homepage der Kirchgemeinde (www.kath-wettingen.ch) bezogen werden. Das
Gesuch wird von der Gemeindeleitung visiert und an die Kirchgemeindeverwaltung
weitergeleitet, welche eine Reservationsbestätigu ng a usstel lt.

4. Gesuch Pfarreiheim
Für die Benutzung der Räumlichkeiten des Pfarreiheims (für Anlässe o.ä.) ist in der Regel und im
Voraus ein schriftliches Gesuch an den Hauswart zu richten. Das Gesuchformular kann beim
Hauswart oder über die Homepage der Kirchgemeinde (www.kath-wettingen.ch) bezogen
werden. Das Gesuch wird vom Hauswart visiert und an die Kirchgemeindeverwaltung
weitergeleitet, welche eine Reservationsbestätig u n g ausstel lt.

Sorgfaltspflicht
Die Benutzerin/der Benutzer ist verpflichtet, zu allen Räumlichkeiten und zum Mobiliar grösste
Sorgfalt zu tragen. Sie/er überträgt diese Pflicht auf sämtliche Mitbenutzerinnen/Mitbenutzer.
lm Falle von Konzerten o.ä. ist die Erreichbarkeit des Hauswartes und des Sakristans unbedingt
erforderlich und wird bei der Rechnungsstellung berücksichtigt.

Schadenshaftung
Für alle Beschäftigungen der Lokale, Einrichtungen und des Mobiliars haftet die Benutzerin/der
Benutzer. Verunreinigungen, welche über das Übliche hinausgehen, werden der
Benutzerin/dem Benutzer zusätzlich in Rechnung gestellt. Fehlbaren Benutzerinnen/Benutzern
gegenüber behält sich die Kirchenpflege vor, inskünftig ohne Angabe von Gründen keine
Räumlichkeiten mehr zu überlassen.

Lärmimmissionen, Nachtruhestörung
Die Benutzerin/der Benutzer ist verpflichtet, in und um die benutzten Räumlichkeiten für die
Einhaltung von Ruhe und Ordnung zu sorgen. Auf Gottesdienste ist besonders Rücksicht zu
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nehmen. lnsbesondere sind während der Benutzung bzw. während der Veranstaltung die
Lärmimmissionen mit Rücksicht auf die Nachbarschaft in vertretbarem Rahmen zu halten. Beim
Verlassen der Gebäude ist insbesondere auf die Einhaltung der polizeilich geregelten Nachtruhe
zu achten.

Über die Zumutbarkeit der Lärmimmissionen entscheidet der diensthabende Hauswart oder
Sakristan, allein und sofort. Als Grundlage dient ihm auch das Reglement der Polizeiorgane der
Gemeinde Wettingen. Wird die Lärmimmission nach erster Warnung nicht sogleich auf den
vereinbarten Rahmen reduziert, kann eine künftige Reservation verweigert werden.

8. Dekorationen, U nterhaltungseinrichtungen
Dekorationen dürfen nur mit Bewilligung der Feuerpolizei oder des diensthabenden
Hauswartes oder Sakristans angebracht werden. Alle Dekorationen müssen nach der
Veranstaltung wieder entfernt werden.

Nägel, Heftklammern, Schrauben und andere Befestigungsmittel dürfen weder an Mobilien
(Tische, Stühle, Kirchenbänke) noch an Wänden, Decken oder Böden angebracht werden.
Klebestreifen sind nach Gebrauch restlos und ohne Beschädigung der Oberflächen zu
entfernen.

Umstellungen von Mobiliar und Einrichtungen sind nur mit ausdrücklicher Bewilligung des
d iensthabenden Ha uswa rtes oder Sa kristans gestattet.

Feuerwache
Die Benutzerin/der Benutzer hat die feuerpolizeilichen Vorschriften für Veranstaltungen strikte
einzuhalten und im Bedarfsfalle eine Feuerwache mindestens 2 Wochen vor der Veranstaltung
bei der Feuerwehr Wettingen anzufordern unter Bekanntgabe des Veranstaltungsdatums, der
Besucherzahl sowie der Dauer des Anlasses. Diese Regelung tritt bei folgender Belegung in
Kraft:

St. Sebastian: ab 200 Personen

Notausgänge und Fluchtwege müssen während der Veranstaltung immer ungehindert
zugänglich sein. Sie dürfen weder verstellt noch verschlossen werden.

10. Garderobe, Haftung
Die Garderobenbedienung ist Sache der Benutzerin/des Benutzers. Für liegengelassene oder
abhanden gekommene Gegenstände aller Art übernimmt die Vermieterin keine Haftung.

11 Belegungsdauer
Als normale Belegungsdauer wird eine Zeit bis 23:00 Uhr festgelegt. Veranstaltungen, die länger
dauern, sind mit dem diensttuenden Hauswart im Voraus abzusprechen. Entschädigungen über
die damit verbundenen personellen Mehraufwände sind aus dem Reservationsformular
ersichtlich. Die Abrechnung erfolgt über die Rechnung, welche durch die
Kirchgemeindeverwaltung ausgestellt wird.

12. Räumung und Entsorgung
Die Räume und Einrichtungen werden durch den Hauswart bereitgestellt und nach Beendigung
des Anlasses weggeräumt. Der Abwasch von Geschirr und Besteck sowie das Aufräumen und
Putzen der Küche und aller anderen benutzten Räume (besenrein) ist Sache der Benutzerin/des
Benutzers.
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Die Benutzerin/der Benutzer der Räume entsorgt ihren/seinen Abfall selbst.

13 Technische Einrichtungen Kirche
Die Verfügbarkeit von technischen Einrichtungen der Kirche ist beim Sakristan abzuklären, und
benötigt allenfalls eine Einführung durch diesen. Beschädigungen aus unsorgfältigem Umgang
werden der Benutzerin/dem Benutzer belastet.

14. Technische Einrichtungen Pfarreiheim
Die Verfügbarkeit von technischen Einrichtungen des Pfarreiheims ist beim Hauswart
abzuklären, und benötigt allenfalls eine Einführung durch diesen. Beschädigungen aus
unsorgfältigem Umgang werden der Benutzerin/dem Benutzer belastet.

15 Beschädigungen
Beschädigungen aller Art sind unverzüglich dem Hauswart, dem Sakristan oder dem Sekretariat
zu melden. Für nicht gemeldete Schäden kann der Benutzerin/dem Benutzer eine
Umtriebentschäd ig ung belastet werden.

16. Rauchen
Das Rauchen ist in allen Räumen untersagt.

'17. Gebühren
Die Gebühren richten sich nach dem Gesuchformular für die Benutzung der Räume, der
Einrichtungen und der Aufwände des Hauswartes und/oder Sakristans.

Dieses Benutzerreglement gilt ab dem 1 . Mär22024 und ersetzt alle früheren Umschreibungen.

Wettingen, '1. März 2024

Römisch-Katholische Kirchgemeinde Wettingen
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